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14.301

Standesinitiative Tessin.
Artikel 285 und 286
des Strafgesetzbuches.
Überprüfung der Angemessenheit
der Strafrahmen

Initiative cantonale Tessin.
Réexaminer les peines prévues
aux articles 285 et 286
du Code pénal suisse

Iniziativa cantonale Ticino.
Riesaminare l'adeguatezza
delle pene inflitte ai colpevoli
in applicazione
degli articoli 285 e 286
del Codice penale svizzero

Frist – Délai

Ständerat/Conseil des Etats 12.06.17 (Frist – Délai)
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.19 (Frist – Délai)
Ständerat/Conseil des Etats 15.09.21 (Frist – Délai)

14.311

Standesinitiative Genf.
Neudefinition des Rechtsbegriffs
der Vergewaltigung
in den Artikeln 189 und 190
des Strafgesetzbuches

Initiative cantonale Genève.
Résolution pour une modification
des articles 189 et 190 du Code pénal
et une redéfinition
de la notion juridique de viol

Frist – Délai

Ständerat/Conseil des Etats 12.06.17 (Frist – Délai)
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.19 (Frist – Délai)
Ständerat/Conseil des Etats 15.09.21 (Frist – Délai)

16.408

Parlamentarische Initiative
Jositsch Daniel.
Mindeststrafen bei sexuellen
Handlungen gegenüber Kindern
unter 16 Jahren

Initiative parlementaire
Jositsch Daniel.
Actes d'ordre sexuel avec des enfants
de moins de 16 ans.
Instaurer des peines planchers

Frist – Délai

Ständerat/Conseil des Etats 04.06.19 (Frist – Délai)
Ständerat/Conseil des Etats 15.09.21 (Frist – Délai)

Präsident (Kuprecht Alex, Präsident): Sie haben einen
schriftlichen Bericht der Kommission erhalten. Die Kommis-
sion beantragt ohne Gegenstimme, die Behandlungsfrist für
die drei Initiativen um zwei Jahre, d. h. bis zur Herbstsession
2023, zu verlängern.

Rieder Beat (M-E, VS), für die Kommission: Es geht um ei-
ne Fristverlängerung. Die Kommission für Rechtsfragen Ih-
res Rates beantragt Ihnen ohne Gegenstimme, die Behand-
lungsfrist für die drei Initiativen 14.301, 14.311 und 16.408
um zwei Jahre, bis zur Herbstsession 2023, zu verlängern.
Kurz zur Ausgangslage: Die Kommission für Rechtsfragen
des Ständerates hat den Standesinitiativen Tessin und Genf
bereits Folge gegeben. Die Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates hat diesen Entscheid am 26. Juni 2015 gefällt.
Der Ständerat hat die Behandlungsfrist für die beiden Stan-
desinitiativen am 12. Juni 2017 und wieder am 4. Juni 2019
jeweils um zwei Jahre verlängert. Der parlamentarischen In-
itiative Jositsch hat die RK-S am 30. August 2016 Folge ge-
geben, die RK-N hat diesem Entscheid am 6. April 2017 zu-
gestimmt, und unser Rat hat am 4. Juni 2019 ebenfalls eine
Fristverlängerung vorgenommen.
Nun, wie ist der Stand bei diesen drei Geschäften? Das An-
liegen der Standesinitiative Tessin ist Gegenstand der lau-
fenden Differenzbereinigung zu Artikel 285 des Strafgesetz-
buches im Rahmen des Bundesgesetzes über die Harmoni-
sierung der Strafrahmen. Der Zufall will es, dass Sie heute
Morgen über diesen Artikel beraten haben, und sobald die-
se Differenz bereinigt ist, kann man die Initiative des Kantons
Tessin dann auch entsprechend abschreiben.
Die Anliegen der Standesinitiative Genf und die der parla-
mentarischen Initiative Jositsch werden von der Kommissi-
on im Rahmen der separaten Vorlage zur Revision des Se-
xualstrafrechts geprüft. Der Entwurf zu dieser Vorlage, die
sich relativ kompliziert angeht, wird voraussichtlich im Jah-
re 2022 in unseren Rat kommen. Es geht um den Entwurf 3,
den wir ja zu Recht aus der Vorlage zur Harmonisierung
der Strafrahmenabgespaltet haben und separat behandeln
werden.
Die Kommission ist der Ansicht, dass die Umsetzungsfrist für
die Initiativen bis zum Abschluss der genannten Arbeiten um
zwei Jahre verlängert werden sollte und die entsprechenden
Initiativen dann entweder erfüllt sind und abgeschrieben wer-
den können oder weiterzubehandeln sind.
Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen und die Fristverlän-
gerung anzunehmen.

14.301, 14.311, 16.408
Die Behandlungsfrist der Geschäfte wird verlängert
Le délai de traitement des objets est prorogé
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